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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Projekt Internationale Badmintonmeis-

terschaften in den Jahren 2015 bis 2017 einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht 

des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 14. Jänner 2020 veröffentlicht und im 

Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 22. Jänner 2020, Aus-

schusszahl 12/20 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte auf Basis der von der Magistratsabteilung 51 ge-

währten Förderungen die Gebarung der Internationalen Badmintonmeisterschaften in 

den Jahren 2015 bis 2017. Das Projekt wurde im Betrachtungszeitraum jeweils mit 

35.000,-- EUR gefördert. 

 

Anzumerken war, dass der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Gruppe Badminton 

Hernals Wien seit dem Jahr 2018 die Internationalen Badmintonmeisterschaften nicht 

mehr ausrichtete und keine diesbezüglichen Förderungsmittel von der Magistratsabtei-

lung 51 erhielt. Daraus resultierend bezogen sich die im gegenständlichen Bericht ausge-

sprochenen Empfehlungen insbesondere auf allfällige künftige Förderungen bzw. Pro-

jektförderungen durch die Stadt Wien.  

 

Vom Stadtrechnungshof Wien wurden bei der Vereinsorganisation und der Buchführung 

Verbesserungspotenziale festgestellt. Dies betraf unter anderem die Sicherstellung des 

im Vereinsstatut vorgesehenen Vieraugenprinzips und die Einhaltung der Bestimmungen 

des Vereinsgesetzes 2002 im Hinblick auf Rechnungsprüfungen. 

 

Hinsichtlich der Buchführung war festzuhalten, dass der Wiener Arbeiter Turn- und 

Sportverein Gruppe Badminton Hernals Wien bei künftigen allfällig durch die Stadt 

Wien geförderten Projekten die Ableitung der entsprechenden Gesamteinnahmen und 

Gesamtausgaben aus der Vereinsbuchführung sicherzustellen hat. Ebenso wird ver-

stärkt auf Zweckangaben auf den Belegen sowie auf die eindeutige Nachvollziehbarkeit 

der Zuordnung zu geförderten Projekten zu achten sein. 
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Bericht des Wiener Arbeiter Turn- und Sportvereines Gruppe Badminton Hernals 

Wien zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 17 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  

Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 3 17,6 

in Umsetzung 12 70,6 

geplant/in Bearbeitung 2 11,8 

 

nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften 

Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlun-

gen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungs-

hofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Eine Evaluierung der Höhe der Mitgliedsbeiträge bzw. Kursmitgliedsbeiträge sollte 

vorgenommen werden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Mitgliedsbeiträge bzw. Kursmitgliedsbeiträge werden evalu-

iert werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Künftig ist verstärkt auf eine übersichtliche und nachvollziehbare Mitgliederverwal-

tung zu achten und dementsprechend die bezahlten Mitgliedsbeiträge mit Zuord-

nung des Beitragszeitraumes in den Buchführungsunterlagen durchgängig darzustel-

len. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Mitgliederverwaltung wird übersichtlich gestaltet, sodass si-

chergestellt ist, dass leicht ersichtlich ist, wer den Mitgliedsbei-

trag wann für welche Saison bezahlte. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 
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Empfehlung Nr. 3 

Künftig ist verstärkt auf eine richtige und nachvollziehbare Bezeichnung der Einnah-

men und Ausgaben in den Buchführungsunterlagen zu achten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Künftig wird auf die richtige Bezeichnung der Einnahmen und 

Ausgaben in den Buchführungsunterlagen geachtet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 4 

Bei einem Vorstandswechsel ist die Übergabe bzw. Aufbewahrung von vereinsrele-

vanten Unterlagen sicherzustellen und dabei auch die gesetzlich festgelegten Auf-

bewahrungsfristen zu beachten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Bei einem Vorstandswechsel werden alle vereinsrelevanten Un-

terlagen übergeben, sodass diese jeweils bei der aktuellen Ver-

einsführung sind und die gesetzlich festgelegten Aufbewah-

rungsfristen eingehalten werden können. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 5 

Die Überarbeitung der Vereinsstatuten ist vorzunehmen. Insbesondere sollte sicher-

gestellt werden, dass entsprechend den Vorgaben des VerG die Funktionsperioden 

des Gruppen-Vorstandes und der Gruppen-Kontrolle in den Statuten klar festgelegt 

sind. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Statuten werden überarbeitet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Ein Entwurf liegt vor und wird bei der Gruppen-Hauptversammlung zur Abstimmung 

gebracht. 

 

Empfehlung Nr. 6 

Die in den Statuten festgelegten Aufgaben der Rechnungsprüferinnen bzw. Rech-

nungsprüfer wären zu überdenken und im Bedarfsfall eine Anpassung vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die in den Statuten festgelegten Aufgaben der Rechnungsprü-

ferinnen bzw. Rechnungsprüfer werden überdacht und gegebe-

nenfalls im Zuge der Änderung der Statuten angepasst. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 7 

Die statutengemäße Abhaltung von Gruppen-Hauptversammlungen ist einzuhalten 

und auf deren Dokumentation künftig verstärkt zu achten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Gruppen-Hauptversammlungen werden in Zukunft statu-

tenmäßig abgehalten und es wird dazu ein Protokoll geben. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant. 
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Die nächste Gruppen-Hauptversammlung ist für September 2020 geplant. 

 

Empfehlung Nr. 8 

Bei der Bestellung des Gruppen-Vorstandes sind die Festlegungen der Vereinsstatu-

ten zu beachten. Gegebenenfalls sollte eine Anpassung der Statuten an die aktuellen 

Gegebenheiten vorgenommen werden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Zuge der Statutenänderung werden die aktuellen Gegeben-

heiten bzgl. der Bestellung des Gruppen-Vorstandes überdacht 

und gegebenenfalls berücksichtigt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 9 

Künftig ist verstärkt auf die Dokumentation von Beschlussfassungen des Gruppen-

Vorstandes zu achten und die Nachvollziehbarkeit der Genehmigungen durch die 

Gruppen-Hauptversammlung sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Beschlussfassung des Gruppen-Vorstandes wird in Zukunft 

besser dokumentiert. Der Genehmigungsvorgang durch die 

Gruppen-Hauptversammlung wird im Protokoll festgehalten. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Beschlussfassungen sind in den Protokollen des Gruppen-Vorstandes nachzulesen. 

Die nächste Gruppen-Hauptversammlung findet voraussichtlich im September 2020 

statt. 
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Empfehlung Nr. 10 

Bei schriftlichen Ausfertigungen ist künftig die Einhaltung des statutarisch festgeleg-

ten Vieraugenprinzips sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Das statutarisch festgelegte Vieraugenprinzip wird bei schriftli-

chen Ausfertigungen angewandt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Wird laufend umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 11 

Die Einhaltung des im Statut für Finanztransaktionen festgelegten Vieraugenprinzips 

ist sicherzustellen. Im Sinn der Gebarungssicherheit sind jedenfalls Genehmigungen 

bzw. Kontrollen von Finanztransaktionen nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Das Vieraugenprinzip bei Finanztransaktionen wird sicherge-

stellt werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Laufend werden von Kassierin und Obfrau die Kontobewegungen eingesehen. In der 

Saison 2019/20 wurde begonnen, jeweils für ein Monat Kontobewegungen gesam-

melt auszudrucken, erneut durchzusehen und von Kassierin und Obfrau zu unter-

schreiben. 
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Empfehlung Nr. 12 

Eine gesicherte Aufbewahrung der Handkasse sowie der Abschluss einer Kassenver-

sicherung ist sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Eine gesicherte Aufbewahrung der Handkasse wird umgesetzt. 

Es wird keine gesonderte Kassenversicherung abgeschlossen 

werden, da einerseits die Haushaltsversicherung der Kassierin 

geringe Geldbeträge absichert und andererseits getrachtet 

werden wird, Bargeld umgehend bei der Bank einzuzahlen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 13 

Künftig ist verstärkt auf die Einhaltung der Bestimmungen des VerG hinsichtlich der 

Durchführung von jährlichen Rechnungsprüfungen und der Erstellung der Prüfungs-

berichte zu achten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Rechnungsprüfung wird jährlich innerhalb der dafür gefor-

derten Frist erfolgen, der dazugehörige Prüfungsbericht wird 

erstellt, wobei jeweils das VerG eingehalten wird. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 14 

Entsprechend den Bestimmungen des VerG ist in den Rechnungsprüfungsberichten 

auch auf In-sich-Geschäfte einzugehen. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Zuge der Rechnungsprüfungsberichte wird auf In-sich-

Geschäfte eingegangen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 15 

Die Buchführungsaufzeichnungen sind in einem den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung entsprechenden unveränderbaren EDV-System durchzuführen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Für die Buchführung wird ein vom Finanzamt anerkanntes Pro-

gramm verwendet werden. Diesbezügliche Erkundigungen lau-

fen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant. 

 

Es wird nach einer geeigneten Lösung gesucht. 

 

Empfehlung Nr. 16 

Bei künftigen durch die Stadt Wien geförderten Projekten ist die Ableitung der ent-

sprechenden Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben aus der Vereinsbuchführung 

sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Bei von der Stadt Wien geförderten Projekten werden die Ge-

samteinnahmen und Gesamtausgaben aus der Vereinsbuchfüh-

rung klar ersichtlich sein. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Im Jahr 2018/19 wurde damit begonnen. 

 

Empfehlung Nr. 17 

Auf eine durchgängige Zweckangabe auf den Belegen sowie auf die eindeutige 

Nachvollziehbarkeit der Zuordnung zu geförderten Projekten ist zu achten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Bei geförderten Projekten werden die Belege eindeutig nach-

vollziehbar zugeordnet werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Seit dem Jahr 2018/19 ist die Empfehlung in Umsetzung. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Manfred Jordan 

Wien, im September 2020 


